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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Gülseren Demirel, 
Thomas Gehring, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, Gisela Sengl, 
Johannes Becher, Cemal Bozoğlu, Dr. Martin Runge, Toni Schuberl, Florian 
Siekmann, Ursula Sowa, Dr. Sabine Weigand und Fraktion (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN) 

Weibliche Genitalverstümmelung frühzeitig bekämpfen und verhindern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, folgende Maßnahmen zur Prävention und Be-
kämpfung von weiblicher Genitalverstümmelung (FGM) an Mädchen und jungen 
Frauen zu ergreifen: 

─ Aufbau von je einer Fachberatungsstelle zur Prävention und Bekämpfung von weib-
licher Genitalverstümmelung in den Metropolregionen München und Nürnberg 

─ Fortbildungsangebote für Gewaltschutzkoordinatorinnen und -koordinatoren in den 
ANKER-Einrichtungen, Sozialarbeiterinnen und -arbeiter, Ärztinnen und Ärzte, Leh-
rerinnen und Lehrer, Polizei, um Betroffene bzw. Gefährdete frühzeitig zu erkennen 
und FGM zu verhindern 

─ Training von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für die bzw. innerhalb der be-
troffenen Communities 

─ Öffentlichkeitsarbeit (Informationsbroschüren) zu FGM u. a. als schwerwiegende 
Menschenrechtsverletzung und Straftatbestand in Deutschland in den wichtigsten 
Herkunftssprachen 

─ Aufnahme des Themas FGM in den Prüfungskatalog der Humanmedizin und in den 
Prüfungskatalog der Hebammen  

 

 

Begründung: 

Am 06.02.2020 ist der Internationaler Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung. 
Weibliche Genitalverstümmelung (FGM) ist eine schwerwiegende Menschenrechtsver-
letzung an Mädchen und jungen Frauen. Im Gegensatz zur öffentlichen Meinung wird 
sie nicht nur in subsaharischen Ländern, in Irak und Ägypten, in einigen Teilen Süd-
ostasiens und Südamerikas praktiziert, sondern auch in Deutschland. Laut der Dunkel-
zifferstatistik von Terre des Femmes waren 2018 in Bayern 11 942 Frauen ab 18 Jahren 
von Genitalverstümmelung betroffen und 2 888 Mädchen unter 18 Jahren gefährdet, 
Opfer von Genitalverstümmelung zu werden. 

Eine bayernweite Infrastruktur zur Prävention und Bekämpfung von FGM existiert – ab-
gesehen von der von der städtisch finanzierten Fachstelle „Wüstenrose“ in München – 
bislang nicht. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Beratungseinrichtungen, für die auf-
grund ihres spezifischen Beratungsauftrages FGM in einem Beratungsgespräch Thema 
werden könnte, verfügen über ein gewisses Basiswissen, zum Beispiel über Hinter-
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gründe, Formen, Häufigkeiten, Verbreitung und gesundheitliche Folgen. Es mangelt je-
doch an Wissen zu spezialisierten Sachverhalten, die aber für die Beratung wichtig sind, 
wie zum Beispiel zur Kostenübernahme für medizinische Rekonstruktionen oder zu aus-
länderrechtlichen Sachverhalten. 

Um gefährdete oder betroffene Mädchen und Frauen zu erkennen und zu erreichen, 
bedarf es Fortbildungsangebote (Sensibilisierung) für die Gewaltschutzkoordinatorin-
nen und -koordinatoren in den ANKER-Einrichtungen, Sozialarbeiterinnen und -arbeiter 
in den Flüchtlingsunterkünften und Asylberatungsstellen, für Ärztinnen und Ärzte, Leh-
rerinnen und Lehrer sowie Polizei. Dies ist gerade für die Prävention von und das früh-
zeitige Einschreiten gegen Genitalverstümmelung notwendig. Gerade die Communities 
sind wichtig, um gefährdete und betroffene Frauen zu erreichen. Die Aufklärungsarbeit 
sollte hier ansetzen. 

Gerade in den Communities der Herkunftsländer, in denen Genitalverstümmelung weit 
verbreitet ist, wird sie unter starkem sozialem Druck auf die jungen Frauen auch in Bay-
ern weiterhin praktiziert. Öffentlichkeitsarbeit in den Sprachen der Herkunftsländer, in 
denen FGM am häufigsten praktiziert wird, ist deshalb notwendig. Neben sexualpäda-
gogischer Aufklärung soll dabei explizit darauf aufmerksam gemacht werden, dass 
weibliche Genitalbeschneidung eine schwerwiegende Menschenrechtsverletzung und 
ein Straftatbestand ist, der in Deutschland mit bis zu 15 Jahren Haft geahndet wird. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit und Pflege 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Gülseren Demirel u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 18/6189 

Weibliche Genitalverstümmelung frühzeitig bekämpfen und verhindern 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung einstimmig in folgender Fassung: 

 

„Der Bayerische Landtag ächtet weibliche Genitalverstümmelung (FMG) an Mäd-
chen und jungen Frauen.  

Die Staatsregierung wird deshalb aufgefordert, bis zur Sommerpause 2020 
mündlich zu berichten, 

- ob und wie je eine Fachberatungsstelle zur Prävention und Bekämpfung von 

weiblicher Genitalverstümmelung in den Metropolregionen München und 

Nürnberg aufgebaut werden kann, 

- ob und wie Fortbildungsangebote für Gewaltschutzkoordinatorinnen und –ko-

ordinatoren in den ANKER-Einrichtungen, Sozialarbeiterinnen und –arbeiter, 

Ärztinnen und Ärzte, Lehrerinnen und Lehrer, Polizei geschaffen werden kön-

nen, um Betroffene bzw. Gefährdete frühzeitig zu erkennen und FGM zu ver-

hindern, 

- wie Training von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für die bzw. innerhalb 

der betroffenen Communities stattfinden kann, 

- wie Öffentlichkeitsarbeit (Informationsbroschüren) zu FGM u.a. als schwerwie-

gende Menschenrechtsverletzung und Straftatbestand in Deutschland in den 

wichtigsten Herkunftssprachen geleistet werden kann, sowie 

- ob und wie das Thema FGM in den Weiterbildungskatalog für Gynäkologie 

und Geburtshilfe, in den Weiterbildungskatalog für Pädiatrie und in den Prü-

fungskatalog der Hebammen aufgenommen werden kann.  

 

Berichterstatterin: Gülseren Demirel 
Mitberichterstatterin: Susann Enders 
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II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Gesundheit und Pflege federführend zu-
gewiesen. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den Antrag 
mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 26. Sitzung am 18. 
Februar 2020 beraten und e i n s t im m i g  in der in I. enthaltenen Fassung Zu-
stimmung empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den Antrag in seiner 
60. Sitzung am 21. April 2020 mitberaten und e i n s t im m i g  der Beschluss-
empfehlung des federführenden Ausschusses zugestimmt. 

Bernhard Seidenath 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Gülseren Demirel, 
Thomas Gehring, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, Gisela Sengl, 
Johannes Becher, Cemal Bozoğlu, Dr. Martin Runge, Toni Schuberl, Florian 
Siekmann, Ursula Sowa, Dr. Sabine Weigand und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) 

Drs. 18/6189, 18/7619 

Weibliche Genitalverstümmelung frühzeitig bekämpfen und verhindern 

Der Landtag ächtet weibliche Genitalverstümmelung (FMG) an Mädchen und jungen 
Frauen.  

Die Staatsregierung wird deshalb aufgefordert, bis zur Sommerpause 2020 mündlich 
zu berichten, 

─ ob und wie je eine Fachberatungsstelle zur Prävention und Bekämpfung von weib-
licher Genitalverstümmelung in den Metropolregionen München und Nürnberg auf-
gebaut werden kann, 

─ ob und wie Fortbildungsangebote für Gewaltschutzkoordinatorinnen und -koordina-
toren in den ANKER-Einrichtungen, Sozialarbeiterinnen und -arbeiter, Ärztinnen 
und Ärzte, Lehrerinnen und Lehrer und Polizei geschaffen werden können, um Be-
troffene bzw. Gefährdete frühzeitig zu erkennen und FGM zu verhindern, 

─ wie Training von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für die bzw. innerhalb der 
betroffenen Communities stattfinden kann, 

─ wie Öffentlichkeitsarbeit (Informationsbroschüren) zu FGM u. a. als schwerwie-
gende Menschenrechtsverletzung und Straftatbestand in Deutschland in den wich-
tigsten Herkunftssprachen geleistet werden kann, sowie 

─ ob und wie das Thema FGM in den Weiterbildungskatalog für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe, in den Weiterbildungskatalog für Pädiatrie und in den Prüfungskatalog 
der Hebammen aufgenommen werden kann. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Ich sehe, das sind alle Fraktionen. Damit übernimmt der 

Landtag diese Voten.

Protokollauszug
46. Plenum, 05.05.2020 Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link


Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 
zur 46. Vollsitzung am 5. Mai 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 
zur 46. Vollsitzung am 5. Mai 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 
zur 46. Vollsitzung am 5. Mai 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 
zur 46. Vollsitzung am 5. Mai 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 
zur 46. Vollsitzung am 5. Mai 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 
zur 46. Vollsitzung am 5. Mai 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 
zur 46. Vollsitzung am 5. Mai 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 
zur 46. Vollsitzung am 5. Mai 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 
zur 46. Vollsitzung am 5. Mai 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 
zur 46. Vollsitzung am 5. Mai 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 
zur 46. Vollsitzung am 5. Mai 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 
zur 46. Vollsitzung am 5. Mai 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 
zur 46. Vollsitzung am 5. Mai 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 
zur 46. Vollsitzung am 5. Mai 2020


	Deckblatt
	Initiativdrucksache 18/6189 vom 06.02.2020
	Beschlussempfehlung mit Bericht 18/7619 des GP vom 21.04.2020
	Beschluss des Plenums 18/7699 vom 05.05.2020
	Plenarprotokoll Nr. 46 vom 05.05.2020

